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Rechtsgebiete

Immaterialgüterrecht und Unlauterer Wettbewerb (bis 2019)

Leitsatz

Im Rechtsstreit über Verletzungen urheberrechtlicher Nutzungsrechte ist es Sache des

Urheberberechtigten, zweifelsfrei klarzustellen, ob er mit seiner Klage auch Rechte wegen Verletzung ihm

im Ausland zustehender Nutzungsrechte geltend machen will. Solche Ansprüche bilden im Verhältnis zu

Ansprüchen aus der Verletzung von Nutzungsrechten nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz eigene

Streitgegenstände.
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